
 

  
      

       
    
 

 

 

 

 
 
 

 

 
                

 
 
   
  

 
 

    
    
    
   
  
   
  
  
   

    
     

 

 

 

      

 

      
 

           
         
         

 
   

 
      

         
         

    
 

         
         

 
        

      
       

  

       

  

       

  
 

 

  

  
  

  

    

 
   

   
   
         

  
   
 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – 10707 Berlin V M 1-3 

Bearbeiter Thomas Neubauer 

An 
Zeichen V M 5 die Senatsverwaltungen (einschließlich Senatskanzlei) 

die Bezirksämter 
Dienstgebäude: 
Fehrbelliner Platz 1 

nachrichtlich an 10707 Berlin-Wilmersdorf 
die Verwaltung des Abgeordnetenhauses Zimmer 3105 

die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes 
Telefon 030 90139–5050 

die Präsidentin des Rechnungshofes Fax 030 90139–5055 
die Berliner Datenschutzbeauftragte intern (9139) 

die Sonderbehörden 
die nichtrechtsfähigen Anstalten Datum 31. August 2017 
die Krankenhausbetriebe 
die Eigengesellschaften 
die gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, 

an denen Berlin überwiegend beteiligt ist 
die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

Rundschreiben SenStadtWohn V M Nr. 3/ 2017 

Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis für öffentliche Aufträge (ULV) Berlin 

Zum 22. August 2017 wurde eine neue ULV-Software in Betrieb genommen, mit der Anpassungen 
im Verfahren der Präqualifizierung und Eintragung in das ULV vorgenommen wurden. Des Weite­
ren ist beabsichtigt, ein Onlineformular einzuführen, worüber gesondert informiert wird. 

1. Beleg der Eignung 

Ein Unternehmen kann den Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgrün­
den gemäß §§ 123 und 124 GWB ganz oder teilweise durch die Teilnahme an Präqualifikations­
systemen - wie dem ULV Berlin - erbringen oder muss die geforderten entsprechenden Unterlagen 
auf Aufforderung während des Vergabeverfahrens bis zur Zuschlagserteilung vorlegen. 

Im Rahmen der Präqualifikation im ULV Berlin werden die Nachweisunterlagen nun in der Daten­
bank – ULV-Auskunft – hinterlegt und sind kostenfrei für die öffentlichen Auftraggeber einsehbar. 

Die Stammdaten der eingetragenen Unternehmen sind in der gewohnten Art allgemein zugänglich. 
Die hinterlegten Nachweise mit den unternehmens- und personenbezogenen Daten können mit­
tels der Eingabe von Zugangsdaten (Bescheinigungsnummer und Zugangscode) in begründeten 

Sprechzeiten E-Mail: Internet 
nach telefonischer Vereinbarung abau@senstadtum.berlin.de www.stadtentwicklung.berlin.de 

post@senstadtum.berlin.de * 
* Elektronische Zugangseröffnung gem. § 3a Abs. 1 VwVfG 

Fahrverbindungen: Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin: 
3, 7 Fehrbelliner Platz Postbank Berlin IBAN: DE47100100100000058100 BIC: PBNKDEFFXXX 
101, 104, 115 Fehrbelliner Platz Berliner Sparkasse IBAN: DE25100500000990007600 BIC: BELADEBEXXX 

Bundesbank, Filiale Berlin IBAN: DE53100000000010001520 BIC: MARKDEF1100 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
mailto:post@senstadtum.berlin.de
mailto:abau@senstadtum.berlin.de
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Fällen (Eignungsvermutung) eingesehen werden. Die Zugangsdaten sind bei dem jeweiligen Un­
ternehmen abzufragen, da diese nur dem Unternehmen mit der Bescheinigung der Eintragung in 
das ULV Berlin übermittelt werden. 

Öffentliche Auftraggeber des Landes Berlin, die an der elektronischen Vergabe teilnehmen, haben 
über eine Verlinkung die Möglichkeit eines direkten Zugangs sowohl zu den Stammdaten als auch 
nach Eingabe der Zugangsdaten zu den hinterlegten Nachweisdokumenten. 

2. Amtliches Verzeichnis Zertifizierungssystem 

Gemäß § 48 Abs. 8 VgV besteht für Unternehmen, die in einem amtlichen Verzeichnis eingetragen 
sind oder über eine Zertifizierung verfügen, eine Eignungsvermutung in Bezug auf die dort nieder­
gelegten Unterlagen und Angaben. Dies bedeutet, dass der Wahrheitsgehalt dieser Unterlagen 
und Angaben grundsätzlich zu unterstellen ist und nur in Fällen eines begründeten Verdachtes 
weitere Unterlagen und Angaben nachgefordert werden dürfen. 

Das bei der für das Bauen zuständigen Senatsverwaltung geführte ULV Berlin ist ein amtliches 
Verzeichnis im Sinne dieser Vorschrift. 

Im Auftrag 

Mehser 


